
 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 
 

(&) 
 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Turski 
Tel. 05 61/7 87.12 26 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: andrea.turski@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 27. November 2012 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 6. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr lade ich 
ein für 
 

Mittwoch, 5. Dezember 2012, 17:00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/71 "Am Kranichholz" 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.673 -  

 
2. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 "Am Rammelsberg" 

(Behandlung der Anregungen aus den Offenlagen und Beschlussfassung als 
Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.674 -  

 
3. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 "Ochshäuser Straße" 

(Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.675 -  

 
4. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 "Vogelsang" 

(Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.676 -  
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5. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/18 "Kellermannstraße - Ostring" 

(Aufstellungsbeschluss sowie Satzung über eine Veränderungssperre) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.677 -  

 
6. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und der Gemeinde 

Calden über die Bildung eines gemeinsamen Pflichtfahrgebietes für den Verkehr 
mit Taxen 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 
- 101.17.703 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
7. Aktives Leerstandsmanagement als Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.635 -  

 
8. Tempo 30 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
- 101.17.702 -  

 
9. Entwicklungsplanung Nordshausen 

Anfrage der SPD-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Christian Knauf 
- 101.17.711 -  

 
10. Voraussetzungen für Wohnbebauung schaffen 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.724 -  

 
11. Sachstand Umbau Stadtmuseum 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
- 101.17.725 -  

 
12. Planung Verkehrsanbindung Flughafen Kassel-Calden 

Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
- 101.17.726 -  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dominique Kalb 
Vorsitzender 
 
 



 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

(&) 
 
Kassel, 19. Dezember 2012

 

Niederschrift 
über die 6. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 
am Mittwoch, 5. Dezember 2012, 17:00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 
 
 
Anwesende:  
 
Mitglieder 
Dominique Kalb, Vorsitzender, CDU 
Christian Knauf, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD 
Dieter Beig, 2. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne 
Ellen Lappöhn, Mitglied, SPD 
Monika Sprafke, Mitglied, SPD (Vertretung für Wolfgang Rudolph) 
Harry Völler, Mitglied, SPD 
Volker Zeidler, Mitglied, SPD 
Boris Mijatovic, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Gernot Rönz) 
Karin Müller MdL, Mitglied, B90/Grüne 
Joachim Schleißing, Mitglied, B90/Grüne 
Norbert Hornemann, Mitglied, CDU (Vertretung für Wolfram Kieselbach) 
Dr. Jörg Westerburg, Mitglied, CDU 
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, parteilos 
Heinz Gunter Drubel, Mitglied, FDP 

 
Magistrat 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 
Schriftführung 
Andrea Turski, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 
Entschuldigt: 
Norbert Domes, Mitglied, Kasseler Linke 

 
Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Lothar Pflüger, Ordnungsamt 
Prof. Hans-Joachim Neukäter, Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 
Heinz Spangenberg, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Cornelia Engelhardt-Fröhlich, Dezernat -VI- 
Karin Schöps, Seniorenbeirat 

 
 
Tagesordnung: 
 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/71 "Am Kranichholz" 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

101.17.673 

 
 

2. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 "Am Rammelsberg" 
(Behandlung der Anregungen aus den Offenlagen und Beschlussfassung 
als Satzung) 

101.17.674 

 

 

3. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 "Ochshäuser Straße" 
(Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der 
Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

101.17.675 

 
 

4. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 "Vogelsang" 
(Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der 
Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

101.17.676 
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5. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/18 "Kellermannstraße - Ostring" 
(Aufstellungsbeschluss sowie Satzung über eine Veränderungssperre) 

101.17.677 

 
 

6. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und der 
Gemeinde Calden über die Bildung eines gemeinsamen 
Pflichtfahrgebietes für den Verkehr mit Taxen 

101.17.703 

 

 

7. Aktives Leerstandsmanagement als Baustein nachhaltiger 
Stadtentwicklung 

101.17.635 

 
 

8. Tempo 30 101.17.702 
 

 

9. Entwicklungsplanung Nordshausen 101.17.711 
 

 

10. Voraussetzungen für Wohnbebauung schaffen 101.17.724 
 
 

11. Sachstand Umbau Stadtmuseum 101.17.725 
 

 

12. Planung Verkehrsanbindung Flughafen Kassel-Calden 101.17.726 
 

 
Vorsitzender Kalb eröffnet die mit der Einladung vom 27.11.2012 ordnungsgemäß einberufene 
6. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, begrüßt die 
Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest. 
 
 
 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/71 "Am Kranichholz" 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.673 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/71 „Am Kranichholz“, einschließlich der 
Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 3, wird zugestimmt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. VIII/71 „Am Kranichholz“ wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung beschlossen.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/71 "Am 
Kranichholz" (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung), 
101.17.673, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Volker Zeidler 
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2. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 "Am Rammelsberg" 
(Behandlung der Anregungen aus den Offenlagen und Beschlussfassung als 
Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.674 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 „Am Rammelsberg“, einschließlich der 
Behandlung der Anregungen der Ämter, der Träger öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit zu den Ziffern 1 bis 23 gemäß der Anlage 3 und zu den Ziffern  
1 bis 33 der Anlage 3a wird zugestimmt. 
 
Der Erweiterung des Geltungsbereiches im Westen auf die westliche Grenze der 
Parzellen 56/1, 149/55, 174/51, 165/51 und 166/49 der Flur 2, Gemarkung Wah-
lershausen, wird zugestimmt. 
 
Der Reduzierung des Geltungsbereiches im Norden auf die nördliche Grenze der 
Parzellen 135/5 und 136/5 der Flur 3, Gemarkung Wahlershausen, wird ebenfalls 
zugestimmt. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 „Am Rammelsberg“ wird nach § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 "Am 
Rammelsberg" (Behandlung der Anregungen aus den Offenlagen und 
Beschlussfassung als Satzung), 101.17.674, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Joachim Schleißing 
 
 

3. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 "Ochshäuser Straße" 
(Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.675 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Dem Städtebaulichen Vertrag wird gemäß § 11 Baugesetzbuch (BauGB)  
vom 01.02.2012 zugestimmt.“ 
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2. Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 „Ochshäuser Straße“ wird zugestimmt.  
 

Der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 20 wird zugestimmt.  
 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 „Ochshäuser Straße“ wird nach  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 
"Ochshäuser Straße" (Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung 
der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung), 101.17.675, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 

4. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 "Vogelsang" 
(Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.676 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. „1. Dem Städtebaulichen Vertrag wird gemäß § 11 Baugesetzbuch (BauGB)  
vom 01.02.2012 zugestimmt.“ 

 
2. Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 „Ochshäuser Straße“ wird zugestimmt.  

Der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 20 wird zugestimmt.  
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 „Ochshäuser Straße“ wird nach  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 
"Vogelsang" (Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der 
Anregungen und Beschlussfassung als Satzung), 101.17.676, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
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5. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/18 "Kellermannstraße - Ostring" 
(Aufstellungsbeschluss sowie Satzung über eine Veränderungssperre) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.677 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Für das Gebiet zwischen der Ihringshäuser Straße, der Kellermannstraße und dem 
Ostring im Stadtteil Wesertor soll ein Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch 
(BauGB) aufgestellt werden. Das Bebauungsplanverfahren soll beschleunigt nach § 
13a BauGB durchgeführt werden. Der Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Kassel 
und umfasst die Flurstücke zwischen der Ihringshäuser Straße im Osten, der 
Kellermannstraße im Westen, dem Ostring im Süden und der nördlichen Grenze des 
Flurstücks 46/8. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist es, nach Abbruch des alten Reitstalls im Süden des 
Geltungsbereiches die Flächen unter Einbeziehung der umliegenden Bebauung neu zu 
ordnen und als Allgemeines Wohngebiet (WA) auszuweisen. Hierdurch soll die 
planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung von Wohnraum an dieser Stelle 
geschaffen werden. Einzelhandel soll im Geltungsbereich ausgeschlossen werden.  
 

2. Zur Sicherung der Planung wird für den Geltungsbereich der 
Bebauungsplanaufstellung Nr. VI/18 die Satzung über eine Veränderungssperre nach 
§ 14 (1) und § 16 Baugesetzbuch (BauGB) und den §§ 5, 50, 51 Nr. 6, der Hessischen 
Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), beschlossen.“ 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/18 
"Kellermannstraße - Ostring" (Aufstellungsbeschluss sowie Satzung über eine 
Veränderungssperre), 101.17.677, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Ellen Lappöhn 
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6. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und der Gemeinde 
Calden über die Bildung eines gemeinsamen Pflichtfahrgebietes für den Verkehr mit 
Taxen 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.703 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die als Anlage beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel 
und der Gemeinde Calden über die Bildung eines gemeinsamen Pflichtfahrgebietes für den 
Verkehr mit Taxen soll abgeschlossen werden.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der 
Stadt Kassel und der Gemeinde Calden über die Bildung eines gemeinsamen 
Pflichtfahrgebietes für den Verkehr mit Taxen, 101.17.703, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Karin Müller 
 
 

 

 
 

 
 

7. Aktives Leerstandsmanagement als Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.635 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft sowie der Industrie- und Handelskammer bis 2013 einen Katalog aktiver 
Maßnahmen gegen innerstädtische Leerstände im Büro- und Gewerbeflächenbereich zu 
entwickeln. Ziel soll ein langfristig angelegtes Leerstandsmanagementkonzept sein, 
welches aktiv den Erhalt der Innenstadt als attraktiven Standort für Handel und Gewerbe 
sichern soll. Folgende konkrete Maßnahmenvorschläge sollen dabei geprüft werden: 
 

- Einrichtung eines Leerstandskatasters 
- Regelmäßiges Leerstandsmonitoring 
- Erarbeitung von Vitalisierungsprogrammen 
- Werbekampagnen für Förderprogramme und Beratung über Förder- und 

Abschreibungsmöglichkeiten 
- Gezielte Ansprache von Immobilieneigentümern 
- Abschluss von Sanierungsvereinbarung zwischen Stadt und Immobilieneigentümern 
- Gezielte Stadtentwicklungsmaßnahmen zur Umfeldoptimierung 
- Runde Tische zwischen Politik, Verwaltung und Immobilieneigentümern 
- Anzeigen- und Plakataktionen zur Vermarktung leer stehender Objekte 
- Vorschläge für alternative Nutzungen wie z.B. Kunstausstellungen u.ä. 
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Im Rahmen der Diskussion ändert Stadtverordneter Dr. Westerburg, CDU-Fraktion, den Antrag für 
die CDU-Fraktion wie folgt ab. 
 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, alle Akteure in Kassel, die an der Beseitigung von 
Leerständen von Büro- und Gewerbeflächen mitwirken können, zu einer 
Ausschusssitzung/Veranstaltung einzuladen: z. B. Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft, Industrie- und Handelskammer, Kassel Marketing usw. 
 
Ziel der Ausschusssitzung/Veranstaltung soll sein: Mit den Beteiligten sollen 
Maßnahmen beraten werden, die den aktuellen Leerstand reduzieren können. Geprüft 
werden soll auch, ob folgende Maßnahmen dabei hilfreich sein können: 
- Leerstandskataster 
- Regelmäßiges Leerstandsmonitoring 
- Erarbeitung von Vitalisierungsprogrammen 
- Werbekampagnen für Förderprogramme und Beratung über Förder- und 

Abschreibungsmöglichkeiten 
- Gezielte Ansprache von Immobilieneigentümern 
- Abschluss von Sanierungsvereinbarung zwischen Stadt und Immobilieneigentümern 
- Gezielte Stadtentwicklungsmaßnahmen zur Umfeldoptimierung 
- Runde Tische zwischen Politik, Verwaltung und Immobilieneigentümern 
- Anzeigen- und Plakataktionen zur Vermarktung leer stehender Objekte 
- Vorschläge für alternative Nutzungen wie z.B. Kunstausstellungen u.ä. 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Aktives Leerstandsmanagement als 
Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung, 101.17.635, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 

8. Tempo 30 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.702 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Stadtverordneter Zeidler, SPD-Fraktion, begründet den gemeinsamen Antrag. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass die derzeitige Rechtslage, ob und 
unter welchen Voraussetzungen Kommunen in ihrem Gemeindegebiet Tempo 30-Zonen 
und Tempo 30-Strecken ausweisen dürfen, nicht mehr zeitgemäß ist und dringend 
geändert werden muss.  
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2. Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass in Hessen der Ermessensspielraum 
durch die Aufsichtsbehörden offensichtlich restriktiver gehandhabt wird als in anderen 
Bundesländern. 
3. Die Stadtverordnetenversammlung fordert die hessische Landesregierung auf, dass die 
Genehmigungsbehörden bei der rechtlichen Auslegung und bei der Genehmigung von 
Tempo 30-Zonen und Tempo 30-Strecken die Ermessensspielräume - insbesondere im 
Umfeld von Schulen und Kindertagesstätten – zu Gunsten der Sicherheit von Kindern 
wahrnehmen. 
4. Die Stadtverordnetenversammlung fordert die Bundesregierung auf, die 
Straßenverkehrsordnung dahingehend zu ändern, dass die Kommunen selbst entscheiden 
dürfen, wo in ihrem Gemeinde- und Hoheitsgebiet sie welche Geschwindigkeit für richtig 
und angemessen halten. 
5. Die Stadt Kassel setzt sich in den Gremien des Hessischen und des Deutschen 
Städtetags dafür ein, dass die derzeitige Rechtslage und Auslegung der Rechtslage 
überarbeitet wird. 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne 
Ablehnung: CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Tempo 30, 
101.17.702, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Harry Völler 
 
 
 
 
 

9. Entwicklungsplanung Nordshausen 
Anfrage der SPD-Fraktion 
- 101.17.711 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie ist der Stand der „Entwicklungsplanung Nordshausen“ (101.16.1994)? 
2. Welche konkreten Maßnahmen zur Stärkung des historisch gewachsenen Ortskerns 

wurden seit Beschluss der Entwicklungsplanung eingeleitet oder befinden sich in Planung? 
3. Inwieweit ist die Stadt Kassel in der Lage, die vom Ortsbeirat geforderte Initiative zu 

ergreifen zur Einleitung von Planverfahren im Ortskern und zur Aktivierung von 
Eigentümern? 

4. Sind dem Magistrat private Vorhaben zur Entwicklung eines Generationenwohnens im 
Ortskern bekannt, wie bewertet er diese, wie unterstützt er diese Initiativen? 

5. Wie ist die Stadt Kassel an der vom Landeskonservator in Aussicht gestellten 
Untersuchung des Bereiches „Am Eichgraben“ eingebunden? 
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6. Wie weit ist die mit der Verabschiedung des Entwicklungskonzeptes in Aussicht gestellte 
Prüfung vorangeschritten 
A.  zur Sicherung innerörtlicher Grünflächen? 
B.  zur Bebauung von rückwärtigen Grundstücken (B-Plan VIII/25 ist zu diesem Zwecke 
      ausgesetzt)? 
C.  zur Verkehrssicherheit, insbesondere im Straßenzug der Korbacher Straße? 

7. In welchem Verhältnis stehen die Planungen für den Ortskern zur Entwicklung am 
nördlichen Ortsrand? 

8. Wurden für die Unterstützung einzelner Projekte gezielt Fördermöglichkeiten geprüft, mit 
welchem Ergebnis? 

 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
 
 
 
 

10. Voraussetzungen für Wohnbebauung schaffen 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.724 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Voraussetzungen für weitere Wohnbebauung in 
Kassel zu schaffen. Die hierfür notwendigen Flächennutzungs- und Bebauungspläne sind 
prioritär aufzustellen. 
 
Neben der Neuausweisung von Wohnbaugebieten soll auch die Aktivierung von 
innerörtlichen Wohnbaulandpotenzialen geprüft werden. Für die Wohnbebauung 
geeignete Flächen sind zu analysieren, zu kategorisieren und bezüglich ihrer 
Mobilisierbarkeit zu priorisieren. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 
sind entsprechende Entwicklungsvorschläge vorzustellen. 

 
 
Im Rahmen der Diskussion ändert Stadtverordneter Dr. Westerburg, CDU-Fraktion, den Antrag 
seiner Fraktion ab. 
 
 
 Geänderter Antrag 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Voraussetzungen für weitere Wohnbebauung in 
Kassel zu schaffen. Die hierfür notwendigen Flächennutzungs- und Bebauungspläne sind 
prioritär aufzustellen. 
 
Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr sind entsprechende 
Entwicklungsvorschläge vorzustellen. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Voraussetzungen für 
Wohnbebauung schaffen, 101.17.724, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dieter Beig 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

11. Sachstand Umbau Stadtmuseum 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.725 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Gibt es angesichts der steigenden Baukosten eine Kostenobergrenze für die Stadt? 
 

2. Wird es ggf. Abstriche an der Planung für Bau und Einrichtung geben? Wenn ja, welche? 
 

3. Welche diesbezüglichen Informationen hatten Architekten, Bauverwaltung sowie Bauleute 
vor Ort und seit wann? 

 
4. Wie ist der momentane Zeitrahmen für die Sanierung und die Fertigstellung des Anbaus? 

 
5. Wann wir der Bau definitiv an das Museum übergeben, damit die Einrichtung des Museums 

beginnen kann? 
 
 
Stadtbauraut Nolda beantwortet gemeinsam mit Prof. Neukäter, Leiter des Amtes für Hochbau- 
und Gebäudebewirtschaftung, die Anfrage. Im Anschluss werden die Nachfragen der 
Ausschussmitglieder beantwortet. 
 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda und Prof. Neukäter, Leiter des Amtes für 
Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für erledigt. 
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12. Planung Verkehrsanbindung Flughafen Kassel-Calden 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.17.726 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Ist bei Planung der Verkehrsanbindung von der Stadt Kassel zum Flughafen Calden 
und zurück die rechtzeitige Fertigstellung der Verkehrswege zur Eröffnung des 
Flughafens im Frühjahr 2013 sichergestellt? 

 
a.) Wenn ja, wie verlaufen diese Verkehrswege? 

 
b.) Wenn nein, wie gedenkt die Stadt Kassel die Verkehrsproblematik des zu  
     erwartenden hohen Verkehrsaufkommens zu lösen? 

 
2. Ist dem Magistrat bekannt, welche Infrastrukturmaßnahmen das Land Hessen plant, um 

die Stadt Kassel und die Region verkehrlich angemessen anzubinden? 
 

a.) Wenn ja, wird die Stadt Kassel in die Planungen mit einbezogen? 
 

b.) Wenn nein, wird der Magistrat mit der Hessischen Landesregierung darüber  
     Gespräche führen und Verhandlungen aufnehmen? 

 
3. Werden für notwendige Infrastrukturmaßnahmen Zuschüsse des Landes, Bundes oder 

der EU in Anspruch genommen werden? 
 
 
Nach Zusage der schriftlichen Antwort zur Niederschrift durch Stadtbaurat Nolda erklärt 
Vorsitzender Kalb die Anfrage für erledigt. 
 
  
 
Ende der Sitzung: 18:56 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Dominique Kalb Andrea Turski 
Vorsitzender Schriftführerin 
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Vorlage Nr. 101.17.673  Kassel, 5. November 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/71 "Am Kranichholz" 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/71 „Am Kranichholz“, einschließlich der 
Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 3, wird zugestimmt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. VIII/71 „Am Kranichholz“ wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als 
Satzung beschlossen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Dem Ortsbeirat Niederzwehren wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 11.09.2012 zur Anhörung 
vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 27.09.2012 und 
05.11.2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), die Begründung 
(Anlage 3), die textlichen Festsetzungen (Anlage 4) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 
Bebauungsplanentwurfes (Anlage 5) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.674  Kassel, 5. November 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 "Am Rammelsberg" 
(Behandlung der Anregungen aus den Offenlagen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 „Am Rammelsberg“, einschließlich der 
Behandlung der Anregungen der Ämter, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
zu den Ziffern 1 bis 23 gemäß der Anlage 3 und zu den Ziffern  
1 bis 33 der Anlage 3a wird zugestimmt. 
 
Der Erweiterung des Geltungsbereiches im Westen auf die westliche Grenze der Parzellen 
56/1, 149/55, 174/51, 165/51 und 166/49 der Flur 2, Gemarkung Wah-lershausen, wird 
zugestimmt. 
 
Der Reduzierung des Geltungsbereiches im Norden auf die nördliche Grenze der Parzellen 
135/5 und 136/5 der Flur 3, Gemarkung Wahlershausen, wird ebenfalls zugestimmt. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/63 „Am Rammelsberg“ wird nach § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 23.08.2012 zur Anhörung 
vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 27.09.2012 und 
05.11.2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Verfahrensübersicht (Anlage 2), die Behandlung der 
Anregungen (Anlage 3 und 3a), die Tabelle der Planänderungen (Anlage 4), die Begründung (Anlage 
5), die Festsetzungen durch Text und Legende (Anlage 6) sowie eine unmaßstäbliche Verkleinerung 
des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 7) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.675  Kassel, 19. November 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 "Ochshäuser Straße" 
(Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Dem Städtebaulichen Vertrag wird gemäß § 11 Baugesetzbuch (BauGB)  
vom 01.02.2012 zugestimmt.“ 

 
2. Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 „Ochshäuser Straße“ wird zugestimmt.  

 
Der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 20 wird zugestimmt.  

 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 „Ochshäuser Straße“ wird nach  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Bettenhausen wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 13.09.2012 zur Anhörung 
vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 01.11.2012 und 
19.11.2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Der Städtebauliche Vertrag ( Anlage 1), die Erläuterung der Vorlage (Anlage 2), die Behandlung der 
Anregungen (Anlage 3), die Begründung des Bebauungsplans (Anlage 4), die textlichen Festsetzungen 
(Anlage 5) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplans (Anlage 6) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.676  Kassel, 19. November 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 "Vogelsang" 
(Beschluss über den Städtebaulichen Vertrag, Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. „1. Dem Städtebaulichen Vertrag wird gemäß § 11 Baugesetzbuch (BauGB)  
vom 01.02.2012 zugestimmt.“ 

 
2. Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 „Ochshäuser Straße“ wird zugestimmt.  

 
Der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 20 wird zugestimmt.  

 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/1 „Ochshäuser Straße“ wird nach  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Bettenhausen wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 13.09.2012 zur Anhörung 
vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 01.11.2012 und 
19.11.2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Der Städtebauliche Vertrag ( Anlage 1), die Erläuterung der Vorlage (Anlage 2), die Behandlung der 
Anregungen (Anlage 3), die Begründung des Bebauungsplans (Anlage 4), die textlichen Festsetzungen 
(Anlage 5) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplans (Anlage 6) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.677  Kassel, 19. November 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/18 "Kellermannstraße - Ostring" 
(Aufstellungsbeschluss sowie Satzung über eine Veränderungssperre) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
 

1. Für das Gebiet zwischen der Ihringshäuser Straße, der Kellermannstraße und dem Ostring 
im Stadtteil Wesertor soll ein Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) 
aufgestellt werden. Das Bebauungsplanverfahren soll beschleunigt nach § 13a BauGB 
durchgeführt werden. Der Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Kassel und umfasst die 
Flurstücke zwischen der Ihringshäuser Straße im Osten, der Kellermannstraße im Westen, 
dem Ostring im Süden und der nördlichen Grenze des Flurstücks 46/8. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist es, nach Abbruch des alten Reitstalls im Süden des 
Geltungsbereiches die Flächen unter Einbeziehung der umliegenden Bebauung neu zu 
ordnen und als Allgemeines Wohngebiet (WA) auszuweisen. Hierdurch soll die 
planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung von Wohnraum an dieser Stelle geschaffen 
werden. Einzelhandel soll im Geltungsbereich ausgeschlossen werden.  
 

2. Zur Sicherung der Planung wird für den Geltungsbereich der Bebauungsplanaufstellung Nr. 
VI/18 die Satzung über eine Veränderungssperre nach § 14 (1) und § 16 Baugesetzbuch 
(BauGB) und den §§ 5, 50, 51 Nr. 6, der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung 
vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16.12.2011 (GVBl. I S. 786), beschlossen.“ 

 
 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 01.11.2012 und 
19.11.2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), der Entwurf der Satzung über die Veränderungssperre (Anlage 
2) und ein Lageplan i. M. 1 : 2500 (Anlage 3) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.703  Kassel, 15. November 2012 
 
 
 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und der Gemeinde Calden über 
die Bildung eines gemeinsamen Pflichtfahrgebietes für den Verkehr mit Taxen 
 
 
Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die als Anlage beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und der 
Gemeinde Calden über die Bildung eines gemeinsamen Pflichtfahrgebietes für den Verkehr mit 
Taxen soll abgeschlossen werden.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die Stadt Kassel und die Gemeinde Calden selbst haben angeregt, das Pflichtfahrgebiet der Kasseler 
Taxen, welches das Gebiet der Stadt Kassel, Stadt Vellmar, Gemeinde Niestetal und Gemeinde 
Espenau umfasst, auf die Gemeinde Calden auszudehnen. 
 
Der Verkehrsflughafen Kassel-Calden benötigt eine gute umliegende Infrastruktur, die durch die 
Bildung des Pflichtfahrgebietes gewährleistet werden soll.  
 
Die überwiegende Zahl der am Verkehrsflughafen Kassel-Calden ankommenden Reisenden werden 
nicht in Calden bleiben, sondern insbesondere nach Kassel und in die Region weiterreisen. Dies 
erfordert einen gut funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Der Linienverkehr mit 
Omnibussen wird den Andrang nicht allein bewältigen können. Einen großen Anteil an dieser 
Personenbeförderung würde der Taxiverkehr einnehmen. Taxen sind unverzichtbare Träger 
individueller Verkehrsbedienung. Sie stellen die notwendige Ergänzung des öffentlichen Linienverkehrs 
mit Omnibussen (und Straßenbahnen) dar. 
 
Aus der Erstellung eines gemeinsamen Pflichtfahrgebietes von Kassel und Calden würden sich 
folgende positive Aspekte ergeben: 
 

 Für die Kasseler und Caldener Taxis würden unwirtschaftliche Leerrückfahrten zum jeweiligen 
Betriebssitz Kassel bzw. Calden wegfallen. Außerdem würde unsere Umwelt dadurch nicht massiv 
und unnötig belastet werden. 

 

 Das Caldener Taxigewerbe würde die Nachfrage nach Beförderungsaufträgen allein nicht 
bewältigen können. Die in Kassel bestellten Taxis würden eine relativ lange Anfahrtszeit zum 
Verkehrsflughafen haben. 

 

 Die Fahrpreise unterlägen somit den behördlich festgesetzten Taxitarifen und sind somit nicht frei 
vereinbar. Hierdurch können sehr unterschiedliche und nicht nachvollziehbare Fahrpreise für 
identische Strecken vermieden werden. Auch die Gefahr überhöhter Fahrpreise wäre abgewandt. 
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 Das Image des Verkehrsflughafens Kassel-Calden würde keinen Schaden nehmen, wenn ein 
leistungsfähiges Taxiangebot am Flughafen besteht. 

 

 Für die Fluggäste würden keine langen Wartezeiten am Flughafen anstehen.  
 
 
Durch die Erweiterung des Pflichtfahrgebietes würde ein geringfügiger zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand für die Stadt Kassel entstehen, da Kassel als Genehmigungsbehörde für Calden 
tätig werden soll. Diese würde sich auf die Aufgabe als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde über die 
zurzeit vier in Calden erteilten Taxigenehmigungen beschränken.  Der Mehraufwand ist im Verhältnis 
zu den 173 in Kassel genehmigten Taxen gering. 
 
Die Gemeinde Calden wird die Taxenhalteplätze entsprechend dem bestehenden Verkehrsbedürfnis 
und im Einvernehmen mit der Stadt Kassel einrichten und unterhalten.    
 
Das Regierungspräsidium und die Industrie- und Handelskammer Kassel unterstützen dieses 
Vorhaben. 
 
Die zuständigen Gremien der Gemeinde Calden haben inzwischen zustimmend beschlossen. 
 
Die betroffenen Städte und Gemeinden, mit denen bereits ein Pflichtfahrgebiet besteht, stimmen dem 
Vorhaben ebenfalls zu. 
 
Der Magistrat der Stadt Kassel hat in seiner Sitzung am 5. November 2012 empfohlen, dem Abschluss 
zuzustimmen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 
 
 

Zwischen der Stadt Kassel, 
vertreten durch den Magistrat, 

 
und 

 
der Gemeinde Calden, 

vertreten durch den Gemeindevorstand, 
 

 
wird gemäß §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert am 16. Dezember 2011 
(GVBl. I S. 786) folgende 
 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 

geschlossen: 
 
 
I. 

 
Die Stadt Kassel und die Gemeinde Calden bilden einen gemeinsamen Taxenbezirk nach  
§ 47 Abs. 2 Satz 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung vom  
8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert am 22. November 2011 (BGBl. I S. 2272) 
mit einem gemeinsamen Pflichtfahrgebiet im Sinne der §§ 47 Abs. 4 und 51 Abs. 1 und 2 
PBefG. 
 
 

II. 
 

Die Gemeinde Calden tritt ihre sich aus dem PBefG ergebenden Aufgaben als Genehmi-
gungsbehörde für den Verkehr mit Taxen (§ 47 PBefG) an die Stadt Kassel ab, welche diese 
auch für das Gemeindegebiet Calden übernimmt. 
 
Die Stadt Kassel ist Genehmigungsbehörde im Sinne des § 11 PBefG für den oben beschrie-
benen Taxenbezirk. 
 
Dies gilt insbesondere auch für Taxigenehmigungen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieser Vereinbarung von der Gemeinde Calden erteilt worden sind. 
 
 

III. 
 

Für den gesamten einheitlichen Taxenbezirk gelten die jeweils gültige Taxenordnung und die 
Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit 
Taxen in der Stadt Kassel. 
 
 

IV. 
 

Die Gemeinde Calden richtet in ihrem Gemeindegebiet Taxenhalteplätze entsprechend dem 
bestehenden Verkehrsbedürfnis und im Einvernehmen mit der Stadt Kassel ein und unterhält 
diese. Auf jeden Fall richtet sie einen Taxenhalteplatz am Verkehrsflughafen  Kassel-Calden 
ein. 
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V. 
 

Die Stadt Kassel ist befugt, ihre Überwachungs- und Aufsichtsaufgaben als Genehmigungs-
behörde auch im Gemeindegebiet Calden auszuüben. Sie kann erforderlichenfalls auch 
Amtshilfe von der Gemeinde Calden in Anspruch nehmen, soweit es sich um Angelegen-
heiten in der Gemeinde Calden handelt. 
 
 

VI. 
 

Bei wesentlichen Entscheidungen, die das Taxigewerbe betreffen, z. B. Änderung des Tarifs, 
Ausgabe weiterer Erlaubnisse über den bisherigen Rahmen hinaus, wird die Gemeinde 
Calden nach § 14 Abs. 2 PBefG von der Genehmigungsbehörde Stadt Kassel gehört. 
 
 

VII. 
 
 
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. 
Die Vertragsparteien sind berechtigt, die Vereinbarung zum Ende eines Kalenderjahres auf-
zukündigen. Die Kündigung ist dem anderen Beteiligten mittels eines Schreibens mit Zustel-
lungsnachweis auszusprechen und muss diesem bis spätestens 30. Juni des betreffenden 
Kalenderjahres zugegangen sein. 
 
 

VIII. 
 

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und sind von beiden Beteiligten 
jeweils ortsüblich bekanntzumachen. 
 
 

IX. 
 

Diese Vereinbarung ist nach Erteilung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde von 
beiden Beteiligten jeweils ortsüblich bekanntzumachen. Sie wird am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung wirksam. 
 
 
Kassel,       Calden, 
 
 
Stadt Kassel - Magistrat     Gemeinde Calden 
        Gemeindevorstand 
 
 
 
 
 
 
Bertram Hilgen           Jürgen Kaiser    Andreas Dinges  Adolf Roß 
Oberbürgermeister            Bürgermeister    Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 
 
 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.635  Kassel, 1. Oktober 2012 
 
 
Aktives Leerstandsmanagement als Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung 
 
 

Antrag 
 

 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft sowie der Industrie- und Handelskammer bis 2013 einen 
Katalog aktiver Maßnahmen gegen innerstädtische Leerstände im Büro- und 
Gewerbeflächenbereich zu entwickeln. Ziel soll ein langfristig angelegtes 
Leerstandsmanagementkonzept sein, welches aktiv den Erhalt der Innenstadt als 
attraktiven Standort für Handel und Gewerbe sichern soll. Folgende konkrete 
Maßnahmenvorschläge sollen dabei geprüft werden: 
 

- Einrichtung eines Leerstandskatasters 
- Regelmäßiges Leerstandsmonitoring 
- Erarbeitung von Vitalisierungsprogrammen 
- Werbekampagnen für Förderprogramme und Beratung über Förder- und 

Abschreibungsmöglichkeiten 
- Gezielte Ansprache von Immobilieneigentümern 
- Abschluss von Sanierungsvereinbarung zwischen Stadt und Immobilieneigentümern 
- Gezielte Stadtentwicklungsmaßnahmen zur Umfeldoptimierung 
- Runde Tische zwischen Politik, Verwaltung und Immobilieneigentümern 
- Anzeigen- und Plakataktionen zur Vermarktung leer stehender Objekte 
- Vorschläge für alternative Nutzungen wie z.B. Kunstausstellungen u.ä. 

 

Begründung: 
 
In Kassel beträgt die Leerstandsquote im Büro- und Gewerbeflächenbereich ca. 10 % und befindet 
sich damit anhaltend auf einem hohen Niveau. Vor allem Büroflächen sind in der Innenstadt 
schwer zu vermieten. Diese innerstädtische Leerstände wirken sich negativ auf das 
Erscheinungsbild und damit auf die Attraktivität des Stadtzentrums aus und können dazu führen, 
dass dauerhafte Imageschäden für ganze Straßenzüge und so genannte „Trading-Down-Effekte“ 
entstehen. Um diese Entwicklungen zu verhindern bzw. solchen negativen Effekten 
entgegenzuwirken, ist ein aktives Leerstandsmanagement mit aufeinander abgestimmten 
Maßnahmen als wichtiger Baustein einer nachhaltigen Stadtentwicklung erforderlich. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.702  Kassel, 6. November 2012 
 

Tempo 30 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass die derzeitige Rechtslage, ob und 
unter welchen Voraussetzungen Kommunen in ihrem Gemeindegebiet Tempo 30-Zonen 
und Tempo 30-Strecken ausweisen dürfen, nicht mehr zeitgemäß ist und dringend 
geändert werden muss.  
2. Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass in Hessen der Ermessensspielraum 
durch die Aufsichtsbehörden offensichtlich restriktiver gehandhabt wird als in anderen 
Bundesländern. 
3. Die Stadtverordnetenversammlung fordert die hessische Landesregierung auf, dass die 
Genehmigungsbehörden bei der rechtlichen Auslegung und bei der Genehmigung von 
Tempo 30-Zonen und Tempo 30-Strecken die Ermessensspielräume - insbesondere im 
Umfeld von Schulen und Kindertagesstätten – zu Gunsten der Sicherheit von Kindern 
wahrnehmen. 
4. Die Stadtverordnetenversammlung fordert die Bundesregierung auf, die 
Straßenverkehrsordnung dahingehend zu ändern, dass die Kommunen selbst entscheiden 
dürfen, wo in ihrem Gemeinde- und Hoheitsgebiet sie welche Geschwindigkeit für richtig 
und angemessen halten. 
5. Die Stadt Kassel setzt sich in den Gremien des Hessischen und des Deutschen 
Städtetags dafür ein, dass die derzeitige Rechtslage und Auslegung der Rechtslage 
überarbeitet wird. 

 

Begründung: 
 

Nach der derzeit geltenden Rechtslage, ist die Ausweisung von Tempo 30 ausgeschlossen, sobald 
es sich um eine Hauptverkehrsstraße handelt. Nur wenn eine besondere Gefährdung für die 
Sicherheit von VerkehrsteilnehmerInnen festgestellt wird, darf Tempo 30 ausgewiesen werden. Die 
Interpretation, wann eine solche Gefährdungslage vorliegt, wird in den Bundesländern und durch 
die jeweiligen Aufsichtsbehörden unterschiedlich gehandhabt.  
 
Die Rechtslage ist seitens des Gesetzgebers dringend zu überarbeiten. Die Spielräume bei der 
Auslegung der Rechtslage sind eindeutig zu Gunsten der Verkehrssicherheit wahrzunehmen. 
 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL  Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1284 / 1285 
E-Mail  buero@spd-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.711  Kassel, 13. November 2012 
 
 
 
Entwicklungsplanung Nordshausen 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie ist der Stand der „Entwicklungsplanung Nordshausen“ (101.16.1994)? 
2. Welche konkreten Maßnahmen zur Stärkung des historisch gewachsenen Ortskerns 

wurden seit Beschluss der Entwicklungsplanung eingeleitet oder befinden sich in Planung? 
3. Inwieweit ist die Stadt Kassel in der Lage, die vom Ortsbeirat geforderte Initiative zu 

ergreifen zur Einleitung von Planverfahren im Ortskern und zur Aktivierung von 
Eigentümern? 

4. Sind dem Magistrat private Vorhaben zur Entwicklung eines Generationenwohnens im 
Ortskern bekannt, wie bewertet er diese, wie unterstützt er diese Initiativen? 

5. Wie ist die Stadt Kassel an der vom Landeskonservator in Aussicht gestellten 
Untersuchung des Bereiches „Am Eichgraben“ eingebunden? 

6. Wie weit ist die mit der Verabschiedung des Entwicklungskonzeptes in Aussicht gestellte 
Prüfung vorangeschritten 
A.  zur Sicherung innerörtlicher Grünflächen? 
B.  zur Bebauung von rückwärtigen Grundstücken (B-Plan VIII/25 ist zu diesem Zwecke 
      ausgesetzt)? 
C.  zur Verkehrssicherheit, insbesondere im Straßenzug der Korbacher Straße? 

7. In welchem Verhältnis stehen die Planungen für den Ortskern zur Entwicklung am 
nördlichen Ortsrand? 

8. Wurden für die Unterstützung einzelner Projekte gezielt Fördermöglichkeiten geprüft, mit 
welchem Ergebnis? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Christian Knauf 
 
 
 
gez. Uwe Frankenberger MdL 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de


 
  



 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.724  Kassel, 26. November 2012 
 
 
 
Voraussetzungen für Wohnbebauung schaffen 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Voraussetzungen für weitere Wohnbebauung in 
Kassel zu schaffen. Die hierfür notwendigen Flächennutzungs- und Bebauungspläne sind 
prioritär aufzustellen. 
 
Neben der Neuausweisung von Wohnbaugebieten soll auch die Aktivierung von 
innerörtlichen Wohnbaulandpotenzialen geprüft werden. Für die Wohnbebauung 
geeignete Flächen sind zu analysieren, zu kategorisieren und bezüglich ihrer 
Mobilisierbarkeit zu priorisieren. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 
sind entsprechende Entwicklungsvorschläge vorzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
Der gegenwärtige und künftige Bedarf an Wohnbauland ist unbestritten und erfordert vom 
Magistrat ein zielgerichtetes Vorgehen sowohl bei der Aktivierung von Wohnbaulandpotenzialen 
als auch bei der Neuausweisung von Wohnbaugebieten. In Kassel sind sowohl die Nachfrage 
nach Wohnbauland als auch der für eine Baulandausweisung maßgebende Bedarf vorhanden. 
Aus wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Gründen ist es erstrebenswert, 
Bauinteressenten - dies sind oftmals junge Familien - die Möglichkeit der Realisierung von 
Wohnbauvorhaben in Kassel zu ermöglichen.  
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.725  Kassel, 26. November 2012 
 
 
 
Sachstand Umbau Stadtmuseum 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Gibt es angesichts der steigenden Baukosten eine Kostenobergrenze für die Stadt? 
 

2. Wird es ggf. Abstriche an der Planung für Bau und Einrichtung geben? Wenn ja, welche? 
 

3. Welche diesbezüglichen Informationen hatten Architekten, Bauverwaltung sowie Bauleute 
vor Ort und seit wann? 

 
4. Wie ist der momentane Zeitrahmen für die Sanierung und die Fertigstellung des Anbaus? 

 
5. Wann wir der Bau definitiv an das Museum übergeben, damit die Einrichtung des Museums 

beginnen kann? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.726  Kassel, 26. November 2012 
 
 
 
Planung Verkehrsanbindung Flughafen Kassel-Calden 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Ist bei Planung der Verkehrsanbindung von der Stadt Kassel zum Flughafen Calden 
und zurück die rechtzeitige Fertigstellung der Verkehrswege zur Eröffnung des 
Flughafens im Frühjahr 2013 sichergestellt? 

 
a.) Wenn ja, wie verlaufen diese Verkehrswege? 

 
b.) Wenn nein, wie gedenkt die Stadt Kassel die Verkehrsproblematik des zu  
     erwartenden hohen Verkehrsaufkommens zu lösen? 

 
2. Ist dem Magistrat bekannt, welche Infrastrukturmaßnahmen das Land Hessen plant, um 

die Stadt Kassel und die Region verkehrlich angemessen anzubinden? 
 

a.) Wenn ja, wird die Stadt Kassel in die Planungen mit einbezogen? 
 

b.) Wenn nein, wird der Magistrat mit der Hessischen Landesregierung darüber  
     Gespräche führen und Verhandlungen aufnehmen? 

 
3. Werden für notwendige Infrastrukturmaßnahmen Zuschüsse des Landes, Bundes oder 

der EU in Anspruch genommen werden? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de
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